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16 Gesetz über die Gewährung von Sonderzahlun-
gen zur Abmilderung der gestiegenen Verbrau-
cherpreise in den Jahren 2023 und 2024 für das 
Land Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung 
des Landesministergesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/7986 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und  
Finanzausschusses 
Drucksache 18/8469 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden (siehe Anlage 1). 

Wir kommen somit direkt zur Abstimmung. Der Haus-
halts- und Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 
18/8469, den Gesetzentwurf Drucksache 18/7986 
unverändert anzunehmen. Somit kommen wir zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 
18/7986 selbst und nicht über die Beschlussempfeh-
lung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? – Das sind 
die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist der 
Gesetzentwurf Drucksache 18/7986 angenom-
men und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

17 Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des In-
stituts für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 18/8131 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 18/8470 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden (siehe Anlage 2). 

Somit komme ich zur Abstimmung. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 18/8470, dem An-
trag der Landesregierung auf Zustimmung zu diesem 
Staatsvertrag zu entsprechen. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Antrag der Landesregierung 

auf Zustimmung zu diesem Staatsvertrag Drucksa-
che 18/8131 selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Wer stimmt dem Antrag zu? – Das sind 
die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist die Zu-
stimmung gemäß Art. 66 Satz 2 der Landesver-
fassung erteilt. 

Ich rufe auf: 

18 Abkommen über die Errichtung und Finanzie-
rung der Akademie für Öffentliches Gesund-
heitswesen in Düsseldorf 

Antrag 
der Landesregierung 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
Drucksache 18/8132 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 18/8471 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagungsordnungspunkt sollen 
zu Protokoll gegeben werden (siehe Anlage 3). 

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 18/8471, dem An-
trag der Landesregierung auf Zustimmung zu diesem 
Staatsvertrag zu entsprechen. Somit kommen wir zur 
Abstimmung über den Antrag der Landesregierung 
auf Zustimmung zu diesem Staatsvertrag Drucksa-
che 18/8132 selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Wer stimmt dem Antrag zu? – Das sind 
die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist die Zu-
stimmung gemäß Art. 66 Satz 2 der Landesver-
fassung erteilt. 

Ich rufe auf: 

19 Noch nicht genehmigte über- und außerplan-
mäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 

Vorlage 18/2320 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und 
Finanzausschusses 
Drucksache 18/8472 

Eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. 
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Anlage 1 

Zu TOP 16 – „Gesetz über die Gewährung von 
Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestie-
genen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 
und 2024 für das Land Nordrhein-Westfalen 
sowie zur Änderung des Landesministerge-
setzes“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Dr. Marcus Optendrenk, Minister der Finanzen:  

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges wie ge-
stiegene Heiz- und Stromkosten und hohe Le-
bensmittelpreise stellen für alle Bürgerinnen und 
Bürger eine enorme finanzielle Belastung dar. 

Auch die Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und 
Beamten unseres Landes sind von diesen Preis-
steigerungen betroffen. Sie alle sorgen täglich da-
für, dass unser Staat zuverlässig wie ein Uhrwerk 
läuft. Sie sind das Fundament eines funktionieren-
den und handlungsfähigen Staates.  

Deshalb haben wir es uns als Landesregierung 
zum Ziel gesetzt, die Tarifbeschäftigten und Be-
amtinnen und Beamten in unserem Land zu stär-
ken. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf setzen 
wir diesen Kurs weiter fort und setzen weitere fi-
nanzielle Verbesserungen für die Beamten- und 
Richterschaft um. 

In Nordrhein-Westfalen setzen wir den Tarifab-
schluss für die Tarifbeschäftigten mit enormem 
Tempo um und übertragen ihn eins zu eins auf un-
sere Beamtinnen und Beamten. 

Ihnen liegt aus diesem Grunde heute in zweiter 
Lesung der Gesetzentwurf der Landesregierung 
für ein „Gesetz über die Gewährung von Sonder-
zahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Ver-
braucherpreise in den Jahren 2023 und 2024 für 
das Land Nordrhein-Westfalen sowie zur Ände-
rung des Landesministergesetzes“ zur abschlie-
ßenden Beratung vor. 

Der Gesetzentwurf stellt den ersten Schritt der 
Eins-zu-Eins-Übertragung der Tarifeinigung für 
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der 
Länder vom 9. Dezember 2023 auf die Beamten- 
und Richterschaft im Land Nordrhein-Westfalen 
dar. 

Durch das Gesetz sollen die Beamtinnen und Be-
amten sowie die Richterinnen und Richter – ent-
sprechend der tarifvertraglichen Regelungen des 
„Tarifvertrages Inflationsausgleich“ – Ansprüche 
auf Zahlung von steuerfreien Sonderzahlungen 
zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucher-
preise in den Jahren 2023 und 2024 erhalten. 

Das Gesetz sieht zu diesem Zweck im Einzelnen 
eine einmalige steuerfreie Sonderzahlung für die 
Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und 

Richter für das Jahr 2023 in Höhe von 1.800 Euro 
sowie für die Monate Januar bis Oktober 2024 lau-
fende monatliche steuerfreie Sonderzahlungen in 
Höhe von 120 Euro vor.  

Darüber hinaus werden die Sonderzahlungen 
auch den Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern anteilig entsprechend ihres 
Ruhegehaltssatzes gewährt.  

Die Anwärterinnen und Anwärter erhalten entspre-
chend der tarifvertraglichen Einigung eine einma-
lige steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 1.000 
Euro sowie laufende steuerfreie Sonderzahlungen 
in Höhe von 50 Euro. 

Im Vorgriff auf dieses Gesetz und als Zeichen der 
besonderen Wertschätzung für unsere Beamtin-
nen und Beamten sowie Richterinnen und Richter 
hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland 
die einmalige Sonderzahlung für das Jahr 2023 
bereits Ende Januar dieses Jahres für den Lan-
desbereich im Wege der Abschlagszahlung aus-
gezahlt.  

Die Zahlbarmachung der monatlichen Sonderzah-
lungen wird für den Landesbereich voraussichtlich 
mit den Bezügen für den Monat Mai aufgenom-
men werden. Die Übertragung der Tarifeinigung 
im Übrigen wird nach Abschluss der Gespräche 
mit den Gewerkschaften in einem gesonderten 
Gesetzgebungsverfahren erfolgen.  

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu dem Gesetz-
entwurf. 

Jörg Blöming (CDU):  

Zuerst möchte ich mich bei allen Fraktionen be-
danken, dass wir das Thema hier so zügig beraten 
konnten. Dadurch haben wir zu mehr Planungssi-
cherheit bei den Beschäftigten beigetragen.  

Am 9. Dezember 2023 haben sich die Tarifpar-
teien des Öffentlichen Dienstes geeinigt. Diese Ei-
nigung beinhaltet für die Tarifbeschäftigten des 
Landes auch eine steuerfreie Sonderzahlung. 
Diese soll insbesondere die gestiegenen Verbrau-
cherpreise abmildern.  

Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte bereits kurz 
nach dem Abschluss angekündigt, das Tarifer-
gebnis eins zu eins auf die Beamtinnen und Be-
amten sowie die Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger zu übertragen. So 
sind wir seit der Regierungsübernahme 2017 im-
mer vorgegangen. Darauf kann sich die Beamten-
schaft verlassen. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir 
die Basis für die Übernahme der Inflationsaus-
gleichsprämie.  
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Bereits im Vorgriff auf dieses Gesetz arbeitet das 
Landesamt für Besoldung und Versorgung jedoch 
bereits mit Abschlagszahlungen. Aus diesem 
Grund und vor allem durch den Einsatz der Kolle-
ginnen und Kollegen im LBV haben die Beamtin-
nen und Beamten zum größten Teil bereits Ende 
Januar die ersten Abschlagszahlungen erhalten.  

Unsere Beamtinnen und Beamten leisten einen 
wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft, ganz 
besonders in so unruhigen Zeiten, wie wir sie ak-
tuell erleben. Deswegen sollte es eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass wir ihre Leistungen mit ei-
ner Eins-zu-eins-Übernahme des Tarifergebnis-
ses honorieren.  

Daher stimmen wir dem Gesetzentwurf selbstver-
ständlich zu. 

Alexander Baer (SPD):  

Wir haben hier keinen Dissens. Wie ich bereits zu-
vor versichert habe, sind wir mit der Übertragung 
des Tarifabschlusses auf die Bezüge von Beam-
tinnen und Beamten, wie sie von den Bundeslän-
dern in der Tarifgemeinschaft nun weitgehend 
synchron umgesetzt werden, einverstanden.  

Auch Beamtinnen und Beamte haben finanzielle 
Verpflichtungen, sie leisten große Verdienste für 
das Funktionieren des Gemeinwesens und haben 
natürlich Anspruch auf einen Inflationsausgleich, 
wie es bereits für Tarifbeschäftigte geschieht. Der 
Gesetzentwurf sieht die Eins-zu-eins-Übertragung 
der Tarifabschlüsse vor, das finden wir korrekt und 
angemessen. 

Wir stimmen dem gern zu.  

Simon Rock (GRÜNE):  

Ich freue mich aufrichtig darüber, dass das Gesetz 
über die Gewährung von Sonderzahlungen so 
rasch durch die zuständigen Ausschüsse gegan-
gen ist und nun zur Abstimmung steht. 

Diese Tarifrunde bringt einige Punkte mit sich, die 
ich gerne hervorheben möchte: 

Im Tarifvertrag wurde eine Anhebung der Entgelte 
in zwei Schritten vereinbart. Sie beinhaltet zum ei-
nen eine Sonderzahlung, über die wir heute ab-
stimmen. Die Einmalzahlung beträgt insgesamt 
3.000 €, die in 11 Monatsbeträgen ausgezahlt wird 
beziehungsweise schon wurde. 

Zum 1. November 2024 erfolgt dann eine Erhö-
hung der Entgelte um einen Sockelbetrag von 200 
Euro um zum 1. Februar 2025 schließlich eine 
weitere Erhöhung um 5,5 Prozent. 

Diese „Inflationsabmilderungsprämie“ ist zudem 
einkommensteuerfrei, sodass die Beschäftigten 

und die Beamtenschaft den vollen Betrag auf ihre 
Konten ausgezahlt bekommen.  

Besonders hervorheben möchte ich die außeror-
dentlich schnelle Umsetzung dieser Vereinbarun-
gen auf die Beamtenschaft in NRW. Die Gewerk-
schaften haben dies ausdrücklich positiv bewertet. 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft lobte die 
schwarz-grüne Koalition hierfür in ihrem Newslet-
ter: „Kein anderes Land hat sich unkomplizierter 
gezeigt als NRW.“ 

Im Januar 2024 wurden den Beamtinnen und Be-
amten bereits einmalige Zahlungen von 1800 
Euro sowie monatliche Beträge von jeweils 120 
Euro bis Oktober 2024 gewährt. Ebenso erhielten 
die Auszubildenden eine Sonderzahlung von 
1.000 Euro sowie monatliche Zahlungen von je-
weils 50 Euro. 

Dementsprechend stimmen wir dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung gerne zu. 

Ralf Witzel (FDP):  

Die Inflationsausgleichsprämie ist ein sinnvolles 
und attraktives Instrument, die letzten Kostenstei-
gerungen bei Verbraucherpreisen zu kompensie-
ren. Das gilt für alle Arbeitgeber und innerhalb des 
Öffentlichen Dienstes für Beamte wie für Tarifan-
gestellte gleichermaßen. 

Dr. Hartmut Beucker (AfD):  

Aus Verantwortung für unsere Beamten aus Poli-
zei, Feuerwehrleute, Justizvollzug und anderen 
Bereichen stimmen wir dem Gesetz zu. Massiv 
gestiegene Verbraucherpreise belasten die Men-
schen. Deshalb ist die Übernahme des Tarifab-
schlusses der Länder für Beamte einschließlich 
der Auszahlung der Inflationsprämie in Höhe von 
3.000 Euro richtig und angemessen. Es ist allein 
schon mit Blick auf das Grundgesetz und seine 
Vorgaben zur Alimentation von Beamten geboten. 

Ursache für die Entwicklungen ist die Bundesre-
gierung, die eine Politik betreibt so realitätsfern, 
wie man es noch nicht gesehen hat. Die SPD 
träumt der Fünf-Prozent-Grenze entgegen, die 
Grünen lassen sich ausschließlich von Ideologie 
und Einzelinteressen treiben und der FDP liegt al-
lein am Regieren an sich. 

Wir wollen allerdings nicht vergessen, dass die 
CDU der Merkel-Ära dieser Regierung auch noch 
einen Rucksack voller Belastungen mitgegeben 
hat. 

Sie alle, CDU, SPD, Grüne du FDP, haben die viel 
zu liberale Geldpolitik der Europäischen Zentral-
bank toleriert und mitgetragen. Diese Gelddrucke-
rei hat einen ganz entschieden zu dem aktuellen 
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Preis- und Inflationsdesaster beigetragen. Bevor 
Sie jetzt alle vom Ukraine-Krieg als Ursache fa-
seln: Blödsinn. 

Die Inflation stieg schon massiv vor dem Kriegs-
beginn. Im Januar 2022 waren wir schon bei über 
5 Prozent. 

Doch nun fallen diese Fehler nicht nur diesen Alt-
parteien, sondern leider auch allen Bürgern und 
unseren Beamten auf die Füße. 

Die Regierung Merkel war außerdem schon für die 
Angebotsverknappung und Teuerung bei der 
Energie verantwortlich. Sie startete ohne Nach-
denken und Evaluation den Ausstieg aus der fried-
lichen Nutzung der Kernenergie. 

Dann kam der Krieg in der Ukraine, und anstatt die 
gerade stillgelegten Kernkraftwerke wieder hoch-
zufahren, lässt Wirtschaftsminister Herr Dr. Ha-
beck die drei letzten verbliebenen auch noch dau-
erhaft herunterfahren. Wir reden von insgesamt 
sechs Kernkraftwerken. Diese wären in der Lage, 
12 Prozent des Strombedarfs unseres Landes zu 
decken. Herr Dr. Habeck verknappt das Angebot 
und wundert sich, dass die Preise steigen. Er 
sollte einen Grundkurs in Marktwirtschaft nehmen. 

Die NRW-Regierung trägt diese unverantwortliche 
Politik mit. Sie ist mitursächlich für die Belastun-
gen, die durch dieses Gesetz ausgeglichen wer-
den sollen. 

Allerdings sehen wir, dass ein pausenloses Zu-
kleistern mit Euros auf Dauer auch nichts hilft. 
Diese vor allem von grüner Ideologie getriebene 
Regierung mit gelbem, schwarzem und rotem 
Umfeld betreibt die ökonomische Abwicklung 
Deutschlands als größter Volkswirtschaft in Eu-
ropa. 

Wenn sie damit fertig ist, dann ist die Wirtschaft in 
endgültiger Insolvenz. Dann gibt es auch nicht 
mehr die Steuergelder, um das zu zahlen. 

Einstweilen sind aber die Belastungen für die Lan-
desmitarbeiter auszugleichen. 
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